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RS OGH 1957/10/17 IIZR39/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1957

Norm

VersVG §158c

Rechtssatz

Die Haftung des Haftp0ichtversicherers aus § 158 c VersVG entfällt nur insoweit, als der Geschädigte von einem

anderen Versicherer - auch Sozialversicherer - schadlos gestellt wird. Dagegen haftet der Haftp0ichtversicherer aus §

158 c VersVG auch dem ö4entlich-rechtlichen Dienstherrn des geschädigten Beamten, auf den dessen

Schadenersatzansprüche übergangen sind.

Veröff: NJW 1957,1874
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